
Wie verfüge ich?

Für eine bestmögliche Verfügung für Erdbestattung gehe ich wie folgt vor:

1. Zuerst fülle ich das Verfügungsformular aus, ohne dieses zu datieren und ohne 
meine Unterschrift (zu beziehen bei VE+P). 

2. Dann mache ich mehrere Kopien. 
3. Erst jetzt datiere und unterschreibe ich das Original und die Kopien 

eigenhändig.

4. Ein Original behalte ich. 
 Eine Kopie, mit Original-Datum und Orginal-Unterschrift, sende ich dem 

Bestattungsamt meiner Wohngemeinde. 
 Eine weitere Kopie gebe ich dem Pfarramt oder dem Sekretariat der 

Kirchgemeinde. 
 Weitere Kopien gebe ich Freunden oder Bekannten, welche über meine 

Verfügung wachen. Diese bitte ich, nach meinem Ableben die zuständigen 
Amtsstellen auf meine Verfügung aufmerksam zu machen. 

 Weitere Kopien bewahre ich zu Hause für einen event. späteren Gebrauch auf.

Wichtig:

Falls ich einmal in ein Alters- oder Pflegeheim, Spital oder Reha eintrete, gebe ich 
dort eine Verfügung ab.

Wir empfehlen, alleinstehenden Personen, welche in ihrem eigenen Heim (Haus) 
durch die Spitex versorgt oder gepflegt werden, dass sie nebst dem Zivilstands- oder 
Bestattungsamt, Freunden und Bekannten auch ein Verfügungsformular der Spitex 
übergeben.

Wir empfehlen, die Verfügungen etwa nach 10 Jahren zu erneuern.

Bei Wohnortwechsel sollten Sie dem Bestattungsamt und der neuen Wohnge-
meinde eine neue Verfügung zustellen.

Eine Verfügung kann auch in Briefform gemacht werden.
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